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I. Wo kommen wir her?
Die Ausgangssituation(en) für den Netzanschluss von Speichern
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1. Notwendige Vorab-Unterscheidungen: Grau- oder 
Grünstromspeicher
▸ Grünstromspeicher:

− „zwischengespeicherte Energie, die ausschließlich aus erneuerbaren Energien oder 
Grubengas stammt“ (§ 3 Nr. 1 EEG)

− Netzanschlussvorrang aus § 8 EEG gilt wie bei EE-Anlagen

▸ Graustromspeicher:

− Netzanschlussvorrang aus § 8 EEG gilt nicht

− Aber Sonderstellung aufgrund von § 17 Abs. 2a EnWG:

 Der Netzanschlussvorrang gem. § 8 Abs. 1 S. 1 EEG und § 3 Abs. 1 S. 1 KWKG ist nicht 
gegenüber Energiespeicheranlagen anzuwenden

➢ In Konkurrenzsituationen: Keine Schlechterstellung gegenüber Grünstromspeichern und EE-
Anlagen 

➢ Aber keine Besserstellung gegenüber konventionellen Anlagen
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Disclaimer

20.01.2026 Flexible Netzanschlussvereinbarungen5

Ein Bild, das Text, Screenshot, Webseite, Website enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

• Bericht veröffentlicht zu Netzanschluss von EE-
Anlagen

• Studie geplant zu Zuteilungsverfahren von 
Netzanschlüssen (allgemein)

https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2025/10/Stiftung_Umweltenergierecht_WueBerichte_60_Hintergrundpapier_Netzanschluss.pdf


2. Der Netzanschluss für EE-Anlagen und Grünstromspeicher 
(+ Graustromspeicher in Konkurrenzsituationen)

▸ Vorrangig & unverzüglich (§ 8 Abs. 1 EEG 2023)

▸ Korrespondierende Netzertüchtigungspflicht (§ 12 EEG 2023)

▸ Anspruch besteht schon vor Netzertüchtigung und unabhängig von 
Netzertüchtigungsbedarf (§ 8 Abs. 4 EEG 2023)

▸ Darf nur verweigert werden, wenn Herstellung des Netzanschlusses 
unzumutbar oder unmöglich ist (§ 17 Abs. 2 EnWG)

− Nicht, wenn „nur“ Netzkapazitäten für die (vollständige) Aufnahme der erzeugten 
Strommengen fehlen (-> Redispatch)

▸ Vorrang gilt nicht gegenüber Graustromspeichern (§ 17 Abs. 2a EnWG)
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3. Der Netzanschluss für Graustromspeicher

▸ angemessen, diskriminierungsfrei und transparent (§ 17 Abs. 1 EnWG)

▸ Verweigerung möglich wenn aus wirtschaftlichen/technischen Gründen 
unmöglich/unzumutbar (§ 17 Abs. 2 EnWG)

− Gleiche Vorgaben beim Netzzugang (§ 20 Abs. 2 EnWG)

− Verweigerungsgründe sind aber für Anschluss und Zugang gesondert zu bewerten

• Unzumutbarkeit muss im jeweils konkreten Einzelfall geprüft werden

• Kommt nicht auf due wirtschaftliche Gesamtsituation des NB an

• alle relevanten Faktoren müssen berücksichtigt werden

• Str. Berücksichtigung von Folgekosten
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5. Zwischenfazit

▸ Netzanschluss und Netzzugang müssen auseinander gehalten werden

− Netzanschluss darf nicht verweigert werden, wenn der Strom nicht (vollumfänglich) 
aufgenommen werden kann -> Frage des Netzzugangs

▸ (Stark) Privilegierte „Ausgangsposition“ für Grünstromspeicher

− Etwas abgeschwächt für Graustromspeicher

-> Regelungslandschaft, in der die FCAs die Bühne betreten…
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II. Was ist der 
Zwischenstand?
Der Rechtsrahmen für FCAs
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1. FCAs auf EU-Ebene

▸ Neu eingeführt mit Elektrizitätsbinnenmarktreform 2024

▸ „eine Reihe von vereinbarten Bedingungen für den Anschluss elektrischer Kapazitäten an das 
Netz, dies schließt Bedingungen ein, die der Begrenzung und Kontrolle der Einspeisung von 
Elektrizität in das Übertragungs- oder Verteilernetz und der Entnahme von Elektrizität aus 
diesen Netzen dienen“ (Definition in Art. 2 Nr. 24 EBM-RL)
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Art. 6a EBM-RL
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Redispatchentschädigung & Freiwilligkeit 

▸ Art. 13 Abs. 7 EBM-VO (Redispatch)

▸ Redispatch ist grundsätzlich entschädigungspflichtig

▸ Ausnahme (nur) wenn eingeschränkte Nutzung vereinbart wurde

▸ „akzeptiert“ indiziert Freiwilligkeit
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2. FCAs auf nationaler Ebene 
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2. FCAs auf nationaler Ebene 

▸ Nicht-deckungsgleiche Parallelregelungen in § 17 Abs. 2b EnWG und § 8a EEG 
2023 

− Legaldefinition nur in und für EEG; Mindestregelungsinhalte ähnlich

▸ (Bislang) keine Beschränkung auf Engpassregionen

▸ Regelung durch Gesetzgeber ≠ nationale Regulierungsbehörde (NRB)

▸ Nachrangigkeit + Voraussetzungen für dauerhafte FCA ≠ EU-Vorgaben

▸ Verhältnis zu weiteren Vorgaben noch ungeklärt:

− z.B. Verhältnis zum Redispatch

− oder  im Anwendungsbereich des EEG: Kopplungsverbot(§ 7 Abs. 1 EEG 2023) und 
Vereinbarkeit mit wesentlichen Grundgedanken des Gesetzes (§ 7 Abs.  2 Nr. 4 EEG 
2023)
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3. Zwischenfazit

▸ Diskrepanzen bei der Umsetzung von Vorgaben aus dem EU-Recht

▸ Uneinheitlichkeit in der nationalen Umsetzung (EEG und EnWG) unglücklich,   
aber wohl überschaubares Hindernis

▸ (Bislang) nur abstrakte Mindestregelungsinhalte vorgegeben

▸ Detailfragen teilweise noch offen

− Vertragliche Regelungen sind komplex

− NB bislang eher zurückhaltend

− Mustervertragsprozesse (bislang) mit Fokus auf EE-Anlagen
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III. Wie geht es weiter?
Leitplanken für die (weitere) Ausgestaltung
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Leitplanken für die (weitere) Ausgestaltung

1. Umsetzung auf nationaler Ebene muss EU-Vorgaben berücksichtigen

− Freiwilligkeit, wenn Redispatch-Entschädigungsanspruch eingeschränkt wird

− Dauerhafte FCAs nur ausnahmsweise möglich (wenn alternativer Netzausbau nicht 
als wirksamste Maßnahme qualifiziert wird)

− Diskriminierungsfreiheit, Transparenz

2. Vertragliche Ausgestaltung muss gesetzliche Vorgaben berücksichtigen

− Mindestregelungsinhalte

− Zielsetzungen und Gesetzessystematik(en): Transformation der Stromversorgung, 
insbes. EE-Ausbau, optimierte Nutzung und Flexibilisierung der Netze,…
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Exkurs: Wegfall der Sperrwirkung aus der KraftNAV

▸ KraftNAV gilt für Anlagen ab 100 MW und 110-kV-Ebene

▸ Speicher wurden per Verordnung vom 23.12.2025 vom Anwendungsbereich der 
KraftNAV ausgenommen (Gesetzesänderung, nicht nur Klarstellung)

▸ Zwingende Anwendung des Windhundprinzips (§ 4 Abs. 1 S. 2 KrafNAV) entfällt

▸ (Noch)  kein alternatives Verfahren – aber Ausgestaltungsspielraum geöffnet

▸ Anderenfalls hätten große Batteriespeicher Anschlusskapazitäten blockieren können

▸ Auch Kostentragungsregelung (analog EEG: AB trägt nur Netzanschlusskosten) und 
BKZ-Ausschluss aus § 8 KraftNAV nicht mehr anwendbar

▸ Einheitliches Netzanschlussverfahren für die Erzeugungs- und die Verbrauchsseite von 
Stromspeichern möglich
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Exkurs: Zukunft der Netzentgeltbefreiung 

▸ Bestehende steht Vollbefreiung 
wegen der Abweichungskompetenz 
der BNetzA in § 118 Abs. 6 S. 12 EnWG 
auf „dünnem Eis“

▸ EU-Recht sieht Netzentgelte als 
möglichen Regelungsbestandteilen 
von FCAs

▸ Verzahnung Netzentgelten (auch im 
weiteren Sinne) und FCAs könnte 
ein wichtiger Hebel werden…
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Ein Bild, das Text, Screenshot, Schrift enthält.

KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.

https://stiftung-umweltenergierecht.de/wp-content/uploads/2025/12/Neue-Netzentgelt-Privilegien-fuer-Speicheranlagen-und-Ladepunkte.pdf


Exkurs: Entwicklung neuer Zuteilungsverfahren

▸ Da die BNetzA ihre Pläne eingestellt hat, ein Zuteilungsverfahren für 
Netzanschlüsse festzulegen, arbeiten die NB eigene Verfahren aus 
(Prioritätsverfahren, Ausschreibungen, Repartierung,...) 

▸ FCAs müssten ggf. mit diesen neuen Verfahren abgestimmt werden
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IV. Rückfragen und 
Antworten zu den 
Leitfragen
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Vor- und Rückfragen

1. Warum sollte ein Anlagenbetreiber ein FCA „akzeptieren“, das seinen umfassenden 
Netznutzungsanspruch beschränkt (insbesondere seinen Entschädigungsanspruch)?

− Netzanschlussanspruch bei Graustromspeichern nicht ganz so „stark“ wie bei EE-Anlagen, 
aber zumindest in Konkurrenzsituationen gleichgestellt

2. Wie kann verhindert werden, dass Macht- und Informationsasymmetrie beim 
Abschluss von FCAs ausgenutzt werden?

3. Wenn FCAs bei Speichern (faktisch) verpflichtend werden sollten, was ist dann 
gewonnen?

− Ebenso große Konkurrenzsituation, nur dass dann alle mit FCA dastehen 

− Wenn alle mit FCA gleichberechtigt angeschlossen werden sind die einzelnen Projekte evtl. 
nicht mehr rentabel und es wäre unter dem Strich eine Art Repartierung
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Anmerkungen zu den Leitfragen

1. „Unter welchen Umständen halten Sie FCA für realistisch/anwendbar?“

− wenn Leitplanken berücksichtigt werden (siehe oben)

− wenn es Anreize zum Abschluss gibt (Anreizregulierung NB, NVP/Netzentgelte AB)

2. „Inwiefern können die Musterverträge hilfreich für die Umsetzung von FCA sein?“

− Hängt stark von deren Ausgestaltung ab; modularer Ansatz erscheint sinnvoll, da viele 
unterschiedliche Konstellationen

− Musterverträge können zur Missbrauchsprävention beitragen

− Flächendeckend gleiche/ähnliche FCAs hilfreich für Bankability von Projekten

3. „Welche Rolle sollten FCA bei der netz- und systemdienlichen Integration von BESS 
spielen?“

− Freiwilliges Optimierungsinstrument – für beide Seiten
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Vielen Dank
für die Aufmerksamkeit
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www.stiftung-umweltenergierecht.de

Unterstützen Sie unsere Arbeit durch Zustiftungen und Spenden für laufende Forschungsaufgaben.

Spenden: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE16790500000046743183

Zustiftungen: BIC BYLADEM1SWU (Sparkasse Mainfranken Würzburg)
IBAN DE83790500000046745469

Friedrich-Ebert-Ring 9 | 97072 Würzburg

Dr. Tobias Klarmann

klarmann@stiftung-umweltenergierecht.de

Tel: +49-931-79 40 77-0

Fax: +49-931-79 40 77-29

Twitter/X: @Stiftung_UER
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▸ Gemeinnütziges, spezialisiertes Forschungsinstitut

▸ Leitfrage: Wie muss sich der Rechtsrahmen verändern, damit 
die energie- und klimapolitischen Ziele erreicht werden?

▸ Interdisziplinäre Forschungspartner, enger Austausch mit der 
Praxis

▸ Beratung in Gesetzgebungsprozessen

Zukunftswerkstatt 
für das Recht der 
Energiewende

© Manuel Reger
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Bleiben Sie auf dem Laufenden

Newsletter
Info | Stiftung Umweltenergierecht
informiert periodisch über die 
aktuellen Entwicklungen

www.umweltenergierecht.de

Webseite
www.umweltenergierecht.de als 
Informationsportal

Social Media
aktuelle Informationen auf 
X und LinkedIn
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http://www.umweltenergierecht.de/


Wir suchen kreative Köpfe für unser Team.

Mehr Infos auf unserer Karriereseite: 
www.stiftung-umweltenergierecht.de/karriere
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Unterstützen Sie unsere Forschung

Forschung fördern und gemeinsam mehr bewirken
Mit Ihrer Spende unterstützen Sie zweckgebunden die 
Forschung der Stiftung Umweltenergierecht über die 
Grundfinanzierung hinaus und leisten damit einen wichtigen 
Beitrag für das zukünftige Recht der Erneuerbaren Energien 
und eine nachhaltige Energieversorgung.

Kontakt
Christiane Mitsch
Leitung Fundraising und Stakeholdermanagement
T: +49 1520 7435953
M: mitsch@stiftung-umweltenergierecht.de

Spendenkonto
Sparkasse Mainfranken
IBAN: DE16 7905 0000 0046 7431 83
BIC: BYLADEM1SWU
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